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1. Einleitung 
 
Die laufende Bestandsaufnahme 
der Gewässerbelastungen nach der 
Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 
erbringt eine große Datenmenge. 
Mit Hilfe dieser Informationen ist 
bereits im Rahmen dieser Be-
standsaufnahme zu bewerten, wie 
wahrscheinlich es ist, dass die O-
berflächenwasserkörper innerhalb 
einer Fluss-gebietseinheit das auf-
gestellte Umweltqualitätsziel nicht 
erreichen. In der Regel ist dieses 
Ziel der gute Zustand. Der künstli-
che oder erheblich veränderte O-
berflächenwasserkörper ist als 
Ausnahmetatbestand einzuordnen 
[1]. Das damit verbundene Ziel des 
guten ökologischen Potentials wird 
also auch in der dicht besiedelten 
Bundesrepublik Deutschland nicht 
die Regel sein dürfen. Die Forde-
rung nach einem guten chemischen 
Zustand gilt grundsätzlich.  
 
Der gute Zustand ist dadurch ge-
kennzeichnet, dass die in biologi-
schen Qualitäts-komponenten zu-
sammengefassten Pflanzen- und 
Tiergruppen in ihrer Zusammen-
setzung und Abundanz nur gering-
fügig von den typspezifischen Ge-
gebenheiten bei Abwesenheit stö-
render Einflüsse (Leitbild) abwe i-
chen. Störende Einflüsse sind 
zweifellos gegeben, wenn die an 
das Gewässer angrenzende Nut-
zung die Gewässerentwicklung 
behindert. Dies ist zumindest dort 
der Fall, wo Gewässerrandstreifen 
(Uferstreifen) überwiegend fehlen 
und damit der Platzmangel für das 
Gewässer signifikant ist. Im fo l-
genden Beitrag wird daher für ein 
beispielhaftes Gebiet die Situation 
der Gewässerrandstreifen unter-
sucht und in ihren Folgen für  

den Gewässerzustand diskutiert. 
 
2. Untersuchungsgebiet  und Da-
tenherkunft 
 
Die zum Bundesland Nordrhein-
Westfalen gehörige Region Ost-
westfalen, identisch mit dem Re-
gierungsbezirk Detmold, liegt bei-
derseits der Wasserscheide von 
Teutoburger Wald und Eggegebir-
ge. Der Bezirk umfasst Anteile der 
Flussgebiete der Ems, des Rheins 
(über die Lippe) und der Weser. 
 
Etwas mehr als die Hälfte dieser 
vielfältigen Gewässerlandschaft 
gehört zum Mittelgebirge, die rest-
liche knappe Hälfte zählt zum 
nordrhein-westfälischen Tiefland. 
Im östlich der Wasserscheide gele-
genen Weserbergland sind 
hauptsächlich die Gewässertypen 
des schwach karbonatischen 
Deckgebirges (Werre, Diemel, 
Emmer) und der Muschelkalkge-

biete (Nethe) vertreten. Im Berg-
land des oberen Lippegebietes mit 
seinen überwiegend verkarsteten 
Kalkgebieten dominiert der Ge-
wässertyp des Karstbaches. Im 
Tiefland (Ems, Große Aue) 
herrscht der Sandbach vor. Das 
schwach karbonatische Deckgebir-
ge ist von allen Mittelgebirgsregi-
onen in Nordrhein-Westfalen am 

stärksten durch menschliche Nut-
zung geprägt. Vor allem die fla-
chen Börden werden wegen ihrer 
Lößauflage intensiv als fruchtbare 
Ackerböden genutzt. Die größten 
anthropogenen Veränderungen ha-
ben allerdings die Gewässer des 
Tieflandes durch den Ausbau zu 
vielfach tief eingeschnittenen, ge-
raden Entwässerungsgräben erfah-
ren. 
 
Die zur Auswertung herangezoge-
nen Daten entstammen der vom 
Land Nordrhein-Westfalen über 
die Staatlichen Umweltämter Bie-
lefeld und Minden in Auftrag ge-
gebenen Gewässerstrukturgütekar-
tierung. Das umfangreiche Daten-
material ist nach der Kartieranlei-
tung für Nordrhein-Westfalen [2], 
die bis auf einige Besonderheiten 
der Empfehlung der Länderar-
beitsgemeinschaft (LAWA) [3] 
entspricht, erhoben worden. 
 

 Ohne Platz kein guter Zustand                             
 
In der Region Ostwestfalen, einem Gebiet mit An-
teilen an den drei europäischen Flussgebieten Ems, 
Rhein (über die Lippe) und Weser wird die Situati-
on der Gewässerrandstreifen bilanziert. Dabei zei-
gen sich gravierende Defizite, deren Auswirkungen 
diskutiert werden. Das Ergebnis lässt nur einen 
Schluss zu: Ohne Platz kein guter Zustand! 

Bild 1: Flussgebietsanteile 
Ostwestfalens 

Bild 2: Teileinzugsgebiete in 
Ostwestfalen 



Bild 3: Gewässerrandstreifen- und Strukturgüteklassenverteilung entlang der Oberen Ems 
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Strukturgüteklasse Mittelwert (Sohle, Ufer, Land)Fließrichtung Kartierung März 2001

Defizit 91 % einschließlich Saumstreifen, kein wegen Nutzung auf 68 % der linken SeiteGewässerrandstreifen

Defizit 92 % einschließlich Saumstreifen, kein wegen Nutzung auf 77 % der rechten Seite

1 <=> kaum beeinträchtigt (naturnah)                   
2 <=> gering beeinträchtigt (bedingt naturnah)       4 <=> deutlich beeinträchtigt            6 <=> stark geschädigt  
3 <=> mäßig beeinträchtigt                                      5 <=> merklich geschädigt               7 <=> übermäßig geschädigt     

Legende der
Strukturgüteklassen
(GSK) :

Ortsangabe, Gebietskennziffer bzw. Station

Die Daten sind mit Hilfe eines 
Programmpakets „BEACH GSG“  
vor Ort der Kartierung in Hand-
held-Computer eingegeben worden 
[4]. Das Programm ermöglicht ei-
nen ASCII- oder MS ACCESS-
Export der Daten. Somit ist  deren 
Weiterverarbeitung ohne weiteres 
machbar. Die insgesamt 26 Stru k-
turparameter, die in 100 m-
Abschnitten erfasst werden, lassen 
sich in vielfältiger Hinsicht aus-
werten. 
 
3. Datenauswertung und     Ergeb-
nisse 
 
Dieser Fachbeitrag konzentriert 
sich auf den Gewässerrandstreifen, 
einen Parameter, der nach der Kar-
tieranleitung ein naturbelassener 
Geländestreifen entlang des Ge-
wässers ist, der uneingeschränkt 
für die Gewässerentwicklung zur 
Verfügung steht.  An kleinen bis 
mittelgroßen Gewässern, die eine 
Spiegelbreite bei Mittelwasser von 
bis zu 10 m aufweisen, gelten un-
mittelbar an die Böschungskante 
angrenzende naturbelassene Strei-
fen von 5 – 20 m Breite als Ge-
wässerrandstreifen, breitere Bere i-
che werden mit „flächig Wald oder 
Sukzession“ erfasst. Bei weniger 
als 5 m breitem naturbelassenen 
Vorland beginnt mit dem Saum-
streifen das Gewässerrandstreifen-
defizit, das bei  unmittelbar an das 
Gewässerbett angrenzender inten-
siver Nutzung mit „kein wegen 
Nutzung“ bezeichnet wird. Diese 
auf jeder Gewässerseite durchge-

führte 4-stufige Registrierung mit 
einer anteiligen Abschätzung (10-
50% oder größer 50%) ist entlang 
des Gewässers bilanziert worden. 
Die genauen Ve rhältnisse vor Ort 
werden damit natürlich nur ü-
berschläglich wiedergegeben.  Ei-
ne weitere Vereinfachung ist da-
durch erfolgt, dass die mit über 50 
% vorherrschenden Anteile dem 
gesamten 100 m-Abschnitt zuge-
rechnet worden sind. Dafür wu r-
den die geringeren Anteile ver-
nachlässigt. Letztlich ergibt sich 
damit jedoch ein die tatsächlichen 
Gegebenheiten kennzeichnendes 
Gesamtbild für das jeweilige Ge-
wässer.  
 
Für mittelgroße bis große Gewäs-
ser erhöht sich die notwendige 
Breite des Streifens, wenn er als 
Gewässerrandstreifen kartiert we r-
den soll, in Abhängigkeit von der 
potentiellen natürlichen Gewässer-
größe. 
 
Bild 3 zeigt einen schematisierten 
Längsschnitt der Gewässerrand-
streifensituation als Säulendia-
gramm entlang des Oberlaufs der 
Ems. Zwar geht der Strukturpara-
meter „Gewässerrandstreifen“ in 
die Ermittlung der Gewässergüte-
klasse nur mit geringem Gewicht 
ein, indirekt bewirkt mehr Platz für 
das Gewässer jedoch eine größere 
Strukturvielfalt. So verwundert es 
nicht, dass die Säulendiagramme 
der Strukturgüteklassenwerte (un-
terer Längsschnitt in Bild 3)  ent-
lang des Gewässers häufig einem 

„Spiegelbild“ der Gewässerrand-
streifensituation ähneln. 
 



Einzugsgebiet der Diemel mit 516 km² in NRW, Länge des erfassten Gewässernetzes: 127,3 km

Einzugsgebiet der Nethe mit 459 km², Länge des erfassten Gewässernetzes: 124,2 km

Einzugsgebiet der Emmer mit 438 km² in NRW, Länge des erfassten Gewässernetzes: 169,9 km

Einzugsgebiet der Werre mit 1289 km² in NRW, Länge des erfassten Gewässernetzes: 463,1 km

Einzugsgebiet der Große Aue mit 482 km² in NRW, Länge des erfassten Gewässernetzes: 192,7 km

Einzugsgebiet der Ems mit 959 km² im Reg.Bez. Detmold, Länge des erfassten Gewässernetzes: 572,2 km

Einzugsgebiet der Lippe mit 1398 km² im Reg.Bez. Dt., Länge des erfassten Gewässernetzes: 439,1 km
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Der beispielhaft dargestellte Ab-
schnitt der Ems ist charakteristisch 
für die Verhältnisse im Tiefland. 
Die als Mittelwert der Strukturgü-
teklassen (GSK)  für die Gewäs-
serbereiche Sohle, Ufer und Land 
abgebildeten Säulen sind bewusst 
nicht auf ganze Güteklassenwerte 
gerundet worden. Die beste Struk-
turgüteklasse (GSK = 1) ist auf der 
Ordinate oben, die schlechteste 
(GSK = 7) unten angeordnet wor-
den. Der ausgebaute Gewässerzu-

stand mit  der bis vor 15 Jahren 
vorgegebenen gesetzlichen Ve r-
pflichtung, diesen veränderten Zu-
stand zu erhalten, kennzeichnet 
noch heute das eintönige Bild des 
Gewässers mit Strukturgüteklassen 
zwischen 5 und 6. Die Ausnahme 
bilden die allerdings ebenfalls be-
einträchtigten Strukturen über ei-
nige Fließkilometer unterhalb der 
Quelle. Ferner heben sich zwei 
kurze Abschnitte unterhalb von 
Rietberg und Rheda, in denen seit 

etwa 10 Jahren   entlang der Ufer 
der natürliche Gehölzbewuchs 
nicht mehr unterdrückt wird, deut-
lich ab. 
 
Die Einzelgewässer des Untersu-
chungsgebietes mit mehr als 10 
km² Einzugsgebietsgröße sind mit 
ihren Strukturen in dieser Darstel-
lungsweise im Internet unter der 
Adresse www.fisdt.de  abrufbar.  
Zum orientierenden Vergleich und 
für die Diskussion stehen dort auch 

Länge des bisher ausgewerteten Gewässernetzes in den Flussgebieten Ostwestfalens 2333 km

Ausgewertetes Gewässernetz in den
den ostwestfälischen Anteilen
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Bild 5: Gesamtbilanz der Gewässerrandstreifen an den  Gewässern  in Ostwestfalen 

Bild 4: Bilanz der Gewässerrandstreifen an den Gewässern  in den Teileinzugsgebieten Ostwestfalens 



Bild 6: Anteile“ guter“  und „schlechter“  Strukturen in Abhängigkeit von der Gewässerrandstreifensituation 

Anteile am Gewässernetz in Ostwestfalen

10 % beidseitig Uferstreifen, dort 3
19 % einseitig Uferstreifen, dort 23
71 % beidseitig kein Uferstreifen, dort 65

65
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23

0 100% Strukturgüteklasse 3 oder besser (punktiert), Rest: Klasse 4 oder schlechter

die Längsschnitte weiterer Einze l-
parameter wie Flächennutzung, 
Uferbewuchs, Querbauwerke und 
Rückstau zur Verfügung. 
 
Die Randstreifensituation  der Ge-
wässer mit mehr als 10 km² Ein-
zugsgebietsgröße im Vergleich der 
Teileinzugsgebiete Ostwestfalens 
(Bild 4) und zusammengefasst für 
das Gesamtgebiet  (Bild 5) ver-
deutlicht den gravierenden Platz-
mangel. Erschreckend ist, dass die 
seltener ausgebauten Berglandge-
wässer kaum weniger an Platz-
mangel leiden als die Gewässer 
des Flachlandes. 
 
Das wahre Ausmaß an fehlendem 
Platz mit einem Defizit an Gewäs-
serrandstreifen von im Mittel rund 
81 % entlang der erfassten Gewäs-
ser Ostwestfalens  spricht für sich. 
Nur 12% dieses Gewässernetzes 
entfällt auf  Ortslagen. 
 
Die Abhängigkeit guter Strukturen 
im Gewässer von ein wenig Platz 
entlang der Ufer, zumindest in 
Form der Gewässerrandstreifen 
lässt sich anhand der ermittelten 
Strukturgüteklassen gut belegen. 
Hierzu wurde die relative Häufig-
keitsverteilung der Strukturgüte-
klassen für folgende Gewässer-
randstreifengegebenhei-ten ermit-
telt: 

1. beidseitig Gewässerrand-
streifen oder flächig 
Wald/Sukzession  

2. einseitig wie unter 1. 
3. beidseitig 
    kein Gewässerrandstreifen 

Aus Bild 6 ist ablesbar, dass der 
Anteil allenfalls mäßig beeinträch-
tigter Strukturen  mit 65 % bei 
beidseitigem Uferstreifen domi-
niert, bei einseitigem Uferstreifen 
schon auf ca. 23 % der Abschnitte 
zurückgeht und bei  beidseitig feh-
lenden Uferstreifen mit 3 % unbe-
deutend ist. 
 

4. Diskussion 
 
Die Gewässerreinhaltung ist eine 
Grundvoraussetzung für weiterfüh-
rende Gewässerschutzziele, die das 
Gewässer nach § 1a Wasserhaus-
haltsgesetz als Lebensraum für 
Pflanzen und Tiere sichern sollen. 
Eine weitere Grundvoraussetzung, 
der ausreichende Platz für diesen 
Lebensraum ist bis heute noch völ-
lig unzureichend verfolgt worden. 
Wissenschaftlicher Untersuchun-
gen über dessen Notwendigkeit 
bedarf es eigentlich nicht. Das in 
diesem Beitrag am Beispiel einer 
Region ermittelte Platzdefizit von 
81 %, mag es bei einer noch ge-
nauerer Kartierung und exakter 
Auswertung um einige Prozent-
punkte niedriger oder auch höher 
liegen, ist allzu eindeutig. 
 
Die Ausbildung naturnaher Struk-
turen, die den Habitatansprüchen 
der nach der WRRL zu beurteilen-
den Pflanzen und Tiere gerecht 
werden, muss unter solchen Gege-
benheiten  unzulänglich sein. Die-
sen Organismen fehlt ganz 
menschlich ausgedrückt einfach 
der lebenswerte Wohnraum, um 
sich wohl zu fühlen [5]. Ohne 
Freistellung von mehr Flächen ent-
lang des Gewässerbettes kann das 
Gewässer daher keinen guten Zu-
stand erreichen. 
 
Im Pilotprojekt Große Aue [6] ist 
erstmals eine leitbildbezogene 
Bewertung der Gewässer versucht 
worden. Dazu erfolgte ein Ve r-
gleich der an Probestellen vorge-
fundenen taxonomischen Zusam-
mensetzung und der Abundanzen 
für das Phytoplankton, die 
Makrophyten und das Phyto-
benthos, die benthische wirbelose 
Fauna sowie die Fischfauna (bio-
logische Qualitätsko mponenten) 
mit den unter typspezifischen Re-
ferenzbedingungen zu erwartenden 
Arten und deren Häufigkeitsvertei-

lungen. Dies konnte allerdings 
nicht vollständig und für alle bio-
logischen Komponenten durchge-
führt werden.  Dennoch zeigte sich 
der hohe Einfluss der strukturellen 
Indikatoren wie Strömungs-, Sub-
stratpräferenz und Gehölzdeckung 
auf das Ausmaß der Abweichung 
in der Zusammensetzung der Bio-
zönosen vom sehr guten Zustand 
nach der WRRL. Anhand dieser 
strukturellen Indikatoren wurde 
deutlich, dass insbesondere die 
Gewässerbettdynamik erhebliche 
Defizite aufweist. Nur mit Platz, 
zumindest in Form von Uferstrei-
fen, in denen sich das Gewässer 
frei entwickeln kann und sich dann 
Mäander, Prallhänge, Gleitufer 
sowie weitere typische Fleißge-
wässerstrukturen ausbilden, ist die-
ses Defizit behebbar.  
 
Der Zusammenhang zwischen dem 
Platz für die Gewässerentwicklung 
und der Artenzahl und Abundanz 
der in den biologischen Qualitäts-
komponenten zusammengefassten 
Pflanzen- und Tiergruppen  ist 
letztlich auch der bestimmende 
Faktor für das erreichbare ökologi-
sche Potential. Platz in einem 
Ausmaß, wie er mit vertretbarem 
Aufwand beschaffbar ist, bildet al-
so auch an stark veränderten Ge-
wässern die Grundvoraussetzung 
für weitergehende, das ökologische 
Potential ausschöpfende Maßnah-
men. Eingeschränkt gilt das selbst 
dort, wo Ufer aus zwingenden 
Nutzungsgründen verbaut bleiben 
müssen. 
 
Der überwiegende Anteil des Ge-
wässernetzes bedarf keiner Ufersi-
cherung, wenn Uferstreifen vor-
handen sind und dort der natürli-
che Bewuchs nicht unterdrückt 
wird. Die nötige Strukturvielfalt 
verschafft sich das Gewässer dann 
selbst. Derartige Überlegungen 
sind in die nach der WRRL gefo r-
derte wirtschaftliche Analyse ein-



zubeziehen.  Die Kosten für den 
Grunderwerb sind dann im Ve r-
gleich zu den schon geleisteten 
immensen Kosten für die Gewäs-
serreinhaltung noch unerheblicher. 
 
Platz und Strukturen der Gewässer 
nehmen auch Einfluss auf das 
Hochwasserabflussgeschehen. 
Mehr Platz für die Gewässer wird 
immer dann laut gefordert, wenn 
Hochwasserereignisse zu großen 
Schäden geführt haben. Kurze Zeit 
später ist diese Forderung wieder 
in Vergessenheit geraten, denn das 
nächste Hochwasser lässt zumeist 
lange auf sich warten.  Die Forde-
rung nach mehr Platz mit dem Ge-
danken des Gewässerschutzes zu 
verbinden, ist wenig verbreitet. 
5. Schlussfolgerungen 
 
Wollen wir unsere Lebensgrundla-
gen für spätere Generationen erhal-
ten, so muss eine ganzheitliche 
Planung, die Gewässer- und 
Hochwasserschutz miteinander 
vereinbar hält, entwickelt werden. 
Dazu fehlt eine wesentliche 
Grundvoraussetzung: Mehr Platz 
entlang der Gewässer! Nur wenn 
es gelingt die Theorie vom Platz-
bedarf für Fließgewässer in die 
Praxis umzusetzen, erreichen wir 
Verbesserungen für die Gewässer 
[7]. 
 
Erfahrungen bei der Umsetzung 
mit Hilfe von vereinfachten Ve r-
fahren nach dem Flurberein i-
gungsgesetz auf freiwilliger Basis 
liegen vor. Die zumeist betroffe-
nen Eigentümer, die Landwirte, 
sind für das gemeinsame Ziel des 
Schutzes der Fließgewässer zu ge-
winnen. Dazu bedarf es selbstver-
ständlich, aber nicht ausschließ-
lich, finanzieller Mittel. 
 
Die Ergebnisse der Auswertung 
zeigen, dass gerade die vielen kle i-
nen Gewässer unter erheblichem 
Platzmangel leiden. Schon in [8] 
hat der Autor die Hoffnung ausge-
sprochen, dass  die WRRL nicht 
nur zu Aktionismus an großen 
Gewässern führen wird, um die 
Berichtspflichten gegenüber der 
Europäischen Union zu erfüllen, 
sondern zu aktivem Handeln, ins-
besondere auch an kleinen Gewäs-
sern Anlass geben wird. Zwar gibt 

es über die Gesetzgebung und  die 
verschiedenen Förderprogramme 
Ansätze dazu. Was fehlt ist ein 
bundesweit angelegtes zielbewuss-
tes Programm, das nach der wei-
tergehenden Abwasserreinigung 
die zweite Mindestvoraussetzung 
eines guten Zustandes, den ausrei-
chenden Platz entlang der Fließ-
gewässer, verfolgt.   
 
Auch die Entwicklung von Bewer-
tungsverfahren zur Einstufung des 
Gewässerzustandes ist notwendig. 
Wichtig ist die Frage, wie viel 
Platz nicht nur in der Breite son-
dern auch in der Länge muss es 
denn sein? Wie muss dieser Platz 
auf der Gewässerlänge verteilt 
sein?  Für die aktuelle Verfolgung 
zielgerechter Maßnahmen brau-
chen Antworten dazu nicht abge-
wartet zu werden. Wir müssen jetzt 
wenigstens einen Teil des Platzes 
schaffen, den unsere Gewässer nö-
tig haben, um sich zu einem guten 
Zustand entwickeln zu können! 
Bereits frühzeitig ist mit strategi-
schen Überlegungen zu beginnen, 
wie der gute Zustand mit einem 
optimalen Einsatz der zur Verfü-
gung stehenden Mittel erreicht 
werden kann [9]. Beim Grunder-
werb braucht da in Anbetracht der 
Platzdefizite nicht lange überlegt 
zu werden. 
 
Um die Notwendigkeit von mehr 
Platz den Betroffenen und der Öf-
fentlichkeit vermitteln zu können, 
benötigen wir die Vor-Ort-
Katierung oder zumindest eine ge-
zielte Bestandsaufnahme der Ge-
wässerrandstreifen, wie sie in die-
ser Kartierempfehlung vorgegeben 
ist.  Dann  kann der weit verbreite-
te Platzmangel, wie er für die Re-
gion Ostwestfalen nachgewiesen 
wurde, in seinem gesamten Aus-
maß belegt werden. 
 
Die Wasserwirtschaftverwaltungen 
sollten die Konsequenzen ziehen 
und parallel zum Berichtswesen 
zur Erfüllung der Anforderungen 
nach der WRRL ein Platzbeschaf-
fungsprogramm unter dem Motto 
„Mehr Platz für unsere Bäche und 
Flüsse“ verfolgen. Dazu muss al-
lerdings nicht nur in der Öffent-
lichkeit sondern erst recht in brei-
ten Kreisen der Fachwelt die Ein-

sicht wachsen: Ohne Platz kein gu-
ter Zustand! 
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